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T e x t g e g e n ü b e r s t e l l u n g  

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Strafbestimmungen für Zahlungsdienstleister im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Zahlungen 

Strafbestimmungen für Zahlungsdienstleister im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Zahlungen 

§ 101. (1) Wer als Zahlungsdienstleister entgegen Art. 3 oder Art. 4 Abs. 1 
der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 

§ 101. (1) Wer als Zahlungsdienstleister entgegen Art. 3 oder Art. 4 Abs. 1 
der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 

 1. für grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes in Euro Zahlungsdienstnutzern höhere Entgelte 
verrechnet als für entsprechende Inlandszahlungen in gleicher Höhe und 
in gleicher Währung oder 

 1. für grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes in Euro Zahlungsdienstnutzern höhere Entgelte 
verrechnet als für entsprechende Inlandszahlungen in gleicher Höhe in 
Euro oder 

 2. einem Zahlungsdienstnutzer für die Bereitstellung von Informationen 
über seinen IBAN und des BIC ein Entgelt verrechnet, 

 2. einem Zahlungsdienstnutzer für die Bereitstellung von Informationen 
über seinen IBAN und des BIC ein Entgelt verrechnet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

 „(1a) Wer gegen die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 verstößt, 
indem er 

 1. als Zahlungsdienstleister oder Partei, die Währungsumrechnungen 
an einem Geldautomaten oder an der Verkaufsstelle erbringt, die 
Informationspflichten und Anforderungen betreffend Entgelte für die 
Währungsumrechnung im Zusammenhang mit kartengebundenen 
Zahlungsvorgängen gemäß Art. 3a nicht einhält, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. als Zahlungsdienstleister die Informationspflichten betreffend 
Entgelte für die Währungsumrechnung im Zusammenhang mit 
Überweisungen gemäß Art. 3b nicht einhält, 

 begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
10 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer es als Lieferant von Waren oder als Dienstleister, der Zahlungen 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes akzeptiert, bei der 
Rechnungsstellung für Waren oder Dienstleistungen im Europäischen 
Wirtschaftsraum entgegen Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 
unterlässt, seinen Kunden seine IBAN und den BIC seines Zahlungsdienstleisters 
mitzuteilen, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit 
Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer es als Lieferant von Waren oder als Dienstleister, der Zahlungen 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes akzeptiert, bei der 
Rechnungsstellung für Waren oder Dienstleistungen im Europäischen 
Wirtschaftsraum entgegen Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 
unterlässt, seinen Kunden seine IBAN und den BIC seines Zahlungsdienstleisters 
mitzuteilen, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit 
Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 

(3) Wer es entgegen Art. 4 Abs. 1 oder Abs. 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 924/2009 unterlässt, 

(3) Wer es entgegen Art. 4 Abs. 1 oder Abs. 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 924/2009 unterlässt, 

 1. auf den Kontoauszügen seines Zahlungsdienstnutzers oder auf einer 
Anlage dazu den IBAN und den BIC bekannt zu geben, 

 1. auf den Kontoauszügen seines Zahlungsdienstnutzers oder auf einer 
Anlage dazu den IBAN und den BIC bekannt zu geben, 

 2. einem Zahlungsdienstnutzer auf Anfrage dessen IBAN sowie den BIC 
mitzuteilen, 

 2. einem Zahlungsdienstnutzer auf Anfrage dessen IBAN sowie den BIC 
mitzuteilen, 

 3. einen Zahlungsdienstnutzer rechtzeitig vor rechtswirksamer 
Vereinbarung über zusätzliche Entgelte und über deren Höhe zu 
informieren, die verrechnet werden, weil der Zahlungsdienstnutzer dem 
Zahlungsdienstleister den Auftrag zur Ausführung einer 
grenzüberschreitenden Zahlung 

 3. einen Zahlungsdienstnutzer rechtzeitig vor rechtswirksamer 
Vereinbarung über zusätzliche Entgelte und über deren Höhe zu 
informieren, die verrechnet werden, weil der Zahlungsdienstnutzer dem 
Zahlungsdienstleister den Auftrag zur Ausführung einer 
grenzüberschreitenden Zahlung 

 a) ohne Angaben des IBAN oder  a) ohne Angaben des IBAN oder 

 b) ohne Angaben des BIC, sofern gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012 vorgesehen, für das Zahlungskonto in dem anderen 
Mitgliedstaat erteilt oder 

 b) ohne Angaben des BIC, sofern gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012 vorgesehen, für das Zahlungskonto in dem anderen 
Mitgliedstaat erteilt oder 

 4. die nach Z 3 erhobenen Entgelte angemessen und an den anfallenden 
Kosten ausgerichtet zu gestalten, 

 4. die nach Z 3 erhobenen Entgelte angemessen und an den anfallenden 
Kosten ausgerichtet zu gestalten, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
10 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
10 000 Euro zu bestrafen. 

(4) Wer entgegen Art. 6 oder 7 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (4) Wer entgegen Art. 6 oder 7 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 

 1. für eine grenzüberschreitende Lastschrift innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes in Euro, die vor dem 1. Februar 2017 ausgeführt 

 1. für eine grenzüberschreitende Lastschrift innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes in Euro, die vor dem 1. Februar 2017 ausgeführt 
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wurde, bei Fehlen einer bilateralen Vereinbarung zwischen dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers und dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers ein höheres multilaterales Interbankenentgelt als 
0,088 verrechnet oder 

wurde, bei Fehlen einer bilateralen Vereinbarung zwischen dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers und dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers ein höheres multilaterales Interbankenentgelt als 
0,088 verrechnet oder 

 2. für eine Inlandslastschrift, die vor dem 1. Februar 2017 ausgeführt wird 
und für die keine bilaterale Vereinbarung zwischen dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers und dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlers besteht, 

 2. für eine Inlandslastschrift, die vor dem 1. Februar 2017 ausgeführt wird 
und für die keine bilaterale Vereinbarung zwischen dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers und dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlers besteht, 

 a) ein höheres als das zwischen dem Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers und dem Zahlungsdienstleister des Zahlers für 
vor dem 1. November 2009 ausgeführte Inlandslastschriften 
angewandte multilaterale Interbankenentgelt oder sonst vereinbarte 
Entgelt verrechnet oder eine Kürzung desselben nicht weitergibt oder 

 a) ein höheres als das zwischen dem Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers und dem Zahlungsdienstleister des Zahlers für 
vor dem 1. November 2009 ausgeführte Inlandslastschriften 
angewandte multilaterale Interbankenentgelt oder sonst vereinbarte 
Entgelt verrechnet oder eine Kürzung desselben nicht weitergibt oder 

 b) trotz der Abschaffung eines multilateralen Interbankenentgeltes oder 
sonst vereinbarten Entgeltes eines solches verrechnet, 

 b) trotz der Abschaffung eines multilateralen Interbankenentgeltes oder 
sonst vereinbarten Entgeltes eines solches verrechnet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

Verweise Verweise 

§ 117. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden, außer 
es ist ausdrücklich anderes angeordnet. 

§ 117. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden, außer 
es ist ausdrücklich anderes angeordnet. 

(2) Soweit in anderen Rechtsvorschriften des Bundes einschließlich solcher 
der FMA auf die durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Vorschriften des 
ZaDiG, BGBl. I Nr. 66/2009, verwiesen wird, treten an deren Stelle die 
entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(2) Soweit in anderen Rechtsvorschriften des Bundes einschließlich solcher 
der FMA auf die durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Vorschriften des 
ZaDiG, BGBl. I Nr. 66/2009, verwiesen wird, treten an deren Stelle die 
entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(Anm.: Z 1 aufgehoben durch Art. 21 Z 8, BGBl. I Nr. 37/2018) (Anm.: Z 1 aufgehoben durch Art. 21 Z 8, BGBl. I Nr. 37/2018) 

 2. Richtlinie 2002/87/EG über die zusätzliche Beaufsichtigung der 
Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines 
Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 
79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des 

 2. Richtlinie 2002/87/EG über die zusätzliche Beaufsichtigung der 
Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines 
Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 
79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des 
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Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 35 vom 11.02.2003 S. 1, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2013/36/EU, ABl. Nr. L 176 vom 
27.06.2013 S. 338; 

Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 35 vom 11.02.2003 S. 1, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2013/36/EU, ABl. Nr. L 176 vom 
27.06.2013 S. 338; 

 3. Richtlinie 2007/64/EG über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG, ABl. 
Nr. L 319 vom 05.12.2007 S. 1, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2009/111/EG, ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009 S. 97; 

 3. Richtlinie 2007/64/EG über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG, ABl. 
Nr. L 319 vom 05.12.2007 S. 1, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2009/111/EG, ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009 S. 97; 

 4. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009 S. 32, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU, ABl. 
Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 186; 

 4. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009 S. 32, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU, ABl. 
Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 186; 

 5. Richtlinie 2009/110/EG über die Aufnahme, Ausübung und 
Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der 
Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2000/46/EG, ABl. Nr. L 267 vom 10.10.2009 S. 7; 

 5. Richtlinie 2009/110/EG über die Aufnahme, Ausübung und 
Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der 
Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2000/46/EG, ABl. Nr. L 267 vom 10.10.2009 S. 7; 

 6. Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der 
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit, ABl. Nr. L 335 vom 
17.12.2009 S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 2016/2341, 
ABl. Nr. L 354 vom 23.12.2016 S. 37, in der Fassung der Berichtigung, 
ABl. Nr. L 108 vom 28.04.2015 S. 8; 

 6. Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der 
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit, ABl. Nr. L 335 vom 
17.12.2009 S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 2016/2341, 
ABl. Nr. L 354 vom 23.12.2016 S. 37, in der Fassung der Berichtigung, 
ABl. Nr. L 108 vom 28.04.2015 S. 8; 

 7. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2016/1034, ABl. Nr. L 175 S. 8, in der Fassung der 
Berichtigung, ABl. Nr. L 64 vom 10.03.2017 S. 116; 

 7. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2016/1034, ABl. Nr. L 175 S. 8, in der Fassung der 
Berichtigung, ABl. Nr. L 64 vom 10.03.2017 S. 116; 

 8. Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, ABl. 
Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 73; 

 8. Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, ABl. 
Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 73; 

 9. Richtlinie (EU) 2015/2366 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur  9. Richtlinie (EU) 2015/2366 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
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Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU 
und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/64/EG, ABl. Nr. L 337 vom 23.12.2015 S. 35, in der 
Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 169 vom 28.06.2016 S. 18; 

Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU 
und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/64/EG, ABl. Nr. L 337 vom 23.12.2015 S. 35, in der 
Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 169 vom 28.06.2016 S. 18; 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, 
in der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, 
in der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

 1. Verordnung (EU) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr, ABl. 
Nr. L 8 vom 12.01.2001 S. 1; 

 1. Verordnung (EU) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr, ABl. 
Nr. L 8 vom 12.01.2001 S. 1; 

 2. Verordnung (EG) Nr. 924/2009 über grenzüberschreitende Zahlungen in 
der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2560/2001, ABl. Nr. L 266 vom 09.10.2009 S. 11, zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) 260/2012, ABl. Nr. L 94 vom 30.03.2012 
S. 22. 

 

 2.Verordnung (EG) Nr. 924/2009 über grenzüberschreitende Zahlungen 
in der Gemeinschaft, ABl. Nr. L 266 vom 09.10.2009, zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) 2019/518, ABl. Nr. L 91 vom 29.03.2019 
S. 36; 

 3. Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die Finanzaufsicht der 
Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines 
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken, ABl. Nr. L 331 vom 
15.12.2010 S 1; 

 3. Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die Finanzaufsicht der 
Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines 
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken, ABl. Nr. L 331 vom 
15.12.2010 S 1; 

 4. Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung 
des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 
2009/78/EG der Kommission, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 12; 

 4. Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung 
des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 
2009/78/EG der Kommission, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 12; 

 5. Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Festlegung der technischen 
Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und 
Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 924/2009, ABl. Nr. L 94 vom 30.03.2012 S. 22; 

 5. Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Festlegung der technischen 
Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und 
Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 924/2009, ABl. Nr. L 94 vom 30.03.2012 S. 22; 

 6. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 646/2012 mit Bestimmungen über 
Geldbußen und Zwangsgelder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 187 vom 

 6. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 646/2012 mit Bestimmungen über 
Geldbußen und Zwangsgelder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 187 vom 
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17.07.2012 S. 29; 17.07.2012 S. 29; 

 7. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 646/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1; 

 7. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 646/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1; 

 8. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die 
Eigenmittelanforderungen an Institute, ABl. Nr. L 74 vom 14.03.2014 
S. 8; 

 8. Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die 
Eigenmittelanforderungen an Institute, ABl. Nr. L 74 vom 14.03.2014 
S. 8; 

 9. Verordnung (EU) 2015/751 über Interbankenentgelte für 
kartengebundene Zahlungsvorgänge, ABl. Nr. L 123 vom 19.05.2015 
S. 1; 

 9. Verordnung (EU) 2015/751 über Interbankenentgelte für 
kartengebundene Zahlungsvorgänge, ABl. Nr. L 123 vom 19.05.2015 
S. 1; 

 10. Verordnung (EU) 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei 
Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006, 
ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 1; 

 10. Verordnung (EU) 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei 
Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006, 
ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 1; 

 11. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1. 

 11. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1. 

(5) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen 
Fassung dürfen bereits von dem Tag an erlassen werden, der der Kundmachung 
des durchzuführenden Bundesgesetzes folgt; sie dürfen jedoch nicht vor den 
durchzuführenden Gesetzesbestimmungen in Kraft treten. 

(5) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen 
Fassung dürfen bereits von dem Tag an erlassen werden, der der Kundmachung 
des durchzuführenden Bundesgesetzes folgt; sie dürfen jedoch nicht vor den 
durchzuführenden Gesetzesbestimmungen in Kraft treten. 
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